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recht ansieht, wann die A-men nicht auch darunter
begriffen werden, so beharret er auf der begehrten
Rukweisung an die Commission.

Thsrin will dem franzosischen Gesez ganz gemäß
handeln, weil man uns doch immer Frankreichs Bei-
spiel ais für unsre Lage paffend aufstellen will, und
daher fodert er, daß man bestimme, die 20 reichsten
Gemeindsgenoffen sollen allen ähnlichen Schaden ver-
guten, und dann das Anspruchsrecht auf den übrigen
4cheil der Gcm.'inde haben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Nachträge.
Vom Senate ist am 21 November in geheimer

Sitzung folgender Beschluß angenonimcn worden:
Die gesez wbenden Räche, in Erwägung daß das

Ansuchen der fränkischen Republik wegen Uebcriassung
der in königi. sardinischen Diensten stehenden Schweb
jertruppen > dem Alliauztraktat gemäß ist.

In Erwägung, daß die von dem Direktorium
vorgeschlagenen Grundsatze der über diese Truppen»
Überlassung anzuknüpfenden Unterhandlungen, mit dem
gedachten Allianzcractat übereinstimmen

nachdem sie die Urgenz erklärt, verordnen:

^ 1. Die in kgl. sardinischen Diensten stehenden
Schweizertruppen sollen, nach dem Begehren der
fränkischen Regierung zu der italiänischen Armee der
fränkischen Republik stossen und den Befehlen des
Obergenerals dieser Armee untergeordnet ftyn.

2. Das Direktorium wird eingeladen über die
Bedingnlsse dieser Truppenübcrlassung mit der främ
kischen Regierung, nach Ausweis der in seiner Bot
schaft und in dem Allianztraktat enthaltenen Grund,
sätze, zu unterhandeln.

Am Zo November hat der Senat in geschloßner
Sitzung die Verkommniß mit dem Gesandten Perro-
chel wegen der i8,c>c>o Mann Hülfstruppen (S.
Republ. S. angenommen.

Litterarische Gesellschaft des
Kantons Luzern.

Sechste Sitzung, 21. Januar.
Präsident: Usteri.

Der Präsident zeigt der Gesellschaft an, daß am
Zy. d. M- sich auch in Zürich eine litterarische Ge-
sellschast constituirt; daß durch den B. Regicrungs-
statthafter Pfenninger eine Anzahl Liebhaber der
Wissenschaften und patriotische Bürger dazu aufgefo-
Pert sich in der Zahl von beinahe 40 versammelt und
den V. Fußli M'tgl. d. Erz. Rarhs zum Präsiden-
ten, den B. Prof. Brenn zum Secrecär gewählt

haben; daß sie durch eine Kommission, die VerändeZ-
rungcn in den Statuten der Luzerner Gesellschaft,
welche die Zürcher Localitätcn erfodern, entwerssen
lassen.

Karl Meyer liest einen Aufsaz über die Ver---
besserung des Getraidebaus in Helvetien, welcher
beklatscht wird. Er zeigt die Wichtigkeit desselben,
da auf ihm öornämlich auch die Unabhängigkeit des
Vaterlandes beruht; er fodert die Gesellschaft auf, die
Beförderung dieser Verbesserung, besonders auch durch
Preisfragen, zu einem vorzüglichen Gegenstand ihrer
Bemühungen zu machen; er erwartet vorzüglich
von d.r Theilung der Fideicommisse unter alle Kin-
der und von jener der Gemeingüter, wesentliche Vor-
theile für den Ackerbau, und kündigt über den leztern
Punkt eine weitere Vorlesung an.

Ischokke legt das verbesserte Gutachten über
die Ausschreibung der Preisfragen vor. Da aI6
Preise für die Beantwortung jeder Frage, entweder
lo Louisdors baar, oder ein Geschenk von diesem
Werth, oder endlich die Aufstellung des Brustbilds
des Verfassers im Saal der Versammlung und sein
in Kupferstich zu verbreitendes BUvniß vorgeschlagen
wcroen, so tadelt Ochs diese leztere Alternative als
unschlkiich, besonders wann auch Mitglieder der Gesell-
schaft um Preise concurrieren können. Zschokke
vertheidigt sie, weil es schwer sey, Belohnungen für
Männer zu finden, denen es nicht um Geld, sondern
um den Dan^der Gesellschaft zu thun ist; das Vor-
geschlagne enthält diesen Dank und den Ausdruk: wir
schätzen und lieben dich. Es wäre traurig, wenn
man Verdienste in einem Freistaat nur mit Geld be-
zahlen sollte. H über stimmt Ochs bei; was auf
einem Weg gethan werden kann, soll Man nicht auf
verschiednen thun wollen; die Ehre wird durch die
Gelvbelohnung nicht ausgeschlossen, und wer sich dop-
pelte Ehre erwerben will, kann es durch nüzliche
Verwendung desselben thun; Büsten und Portraite sol-
len wir für seltnere Gelegenheiten aufbewahren. Ochs
sägt hinzu, eine solche Gradation der Belohnungen
enthielte auch etwas demüthigendes für den der Geld
bedürfte; die Gleichheit wäre hier verlezt und um sie

zu erhalten, sollen wir nur eine Art Belohnung fest-
setzen. Secretan möchte daß sich die Gesellschaft
alle Arten von Belohnungswetsen offen erhielte; e»
wundert sich warum der Medaillen im Gutachten
nicht gedacht ist. Kühn liebt auch keinerlei Apslhe«
osen von Lebenden ; er will daß Geld oder Medaillen zu

Preisen bestimmt werden; er schlägt aber vor, daß

nicht für alle Fragen gleiche Preise, sondern nach

Beschaffenheit und Wichtigkeit derselbe» für jede Frage
besondere Preise von der Gesellschaft bestimmt wer-
den. Rädle und C. Meyer stimmen diesem Vors
schlage bei.

Es wird beschlossen, die Gesellschaft wird den

Werth des Preises für ?ede Preisfrage bestimmen;



derselbe Wird jedesmal in baarem Geld oder einer Mc-
vaille gleichen Weethes bestehen.

Einige Zusage zum Gutachten, die Huber vor?
schlägt, werde» mit dem Gutachten selbst aligenom,
men und diesem zufolg sind nun alle helvetischen
Büger eingeladen, der Gesellschaft Vorschlage zu
Preisfragen einzusenden.

Secret an trägt neuerdings an, du Gesellschaft
möchte eine Einladung an die Dichter der ftauzöst,
sehen Schweiz ;n patriotischen Gesängen, ergehen
lassen. Ochs will die Auffod.rang auch auf die
Componistcn für zwekmäfsige Melodien zu den Lieder»
und Zschokke will sie an die Dichter allein, aber
in ganz Helvetic», zn patriotischen Liedern in allen
Z helvetischen Sprachen ausdehnen Müller glaubt
auch, wir sollen dem Gang der Natur folgen und
erst wann wir die Arbeiten der D chter h»ben, die
Komponisten um ihre Kunst ansprechen. Kühn
glaubt, die Einladung soll dahin gebe», daß Dich-
ter und Componisten sich zu gemeinschaftlicher Arbeit
vereinigen.

Die Gesellschaft beschließt, durch öffentliche Auf-
foderung alle helvetischen Dichter und Koinponisteu
einzuladen, ihr Genie und ihre Kunst der Schöpfung
patriotischer Lieder und Gesänge zu widmen.

Das Secretariat legt die Form eines D ploms
für die Mitglieder der Gesellschaft vor, welches an-

genommen wird.
Der Vorschlag eines Siegels der Gesellschaft wird

vertaget, da von Seite des Gravcur Hubers in Ba
sel, ein anderer Vorschlag angekündigt wird.

Auf Hub er s Antrag wird die Kommission aus
gelost, welche sich über d:e Verbiudungsweisen unsrer
Gesellschaft mit Gesellschaften, die sich^ur mit em-

zelnen Fächern der Wissenschaften beschäftigen, bera-

then sollte — indem unser Reglement schon hinlang
lich darüber Auskunft giebt.

Die Discussion über die Frage: was ist Vater-
landsliebe? wird eröffnet. Pellegrini liest ^einen
kurzen Aufsaz über dieselbe vor. M u l ler nulttchr
Art und We se dieser Discussîonen für die Holge nä

her bestimmt.
Man schreitet zur Wahl eines neuen Präsidenten.

Durch Stimmenmehrheit wird B. Pf» ff er gewählt.

Vo r schla g.

Der erste Abschnitt, der dw Grundsätze der hcl
vetischen Staatsverfassung enthält, und am 8 Januar
dem helvetischen Senat von der Revisionskommission
vorgeschlagen worden, veranläßet mich, einen sechs

Monat alten Wunsch meinen Mitbürgern mitzutheilen.
Kenntniß der Konstitution ist fur die Burger,

welche sie menschenwürdig annehmen, nnd beschworen
müssen, erstes Bedürfniß.

Diesem Bedürfniß ist in Ansehung der bon B.
Kommissär Lccarlier zur Annahm vorqele ten Konsti,
ruticn, durch die Erklärung in Frag und Antwort, für
tie Mittelklassen in etwas abgeholfen; aber für die
grosse Klasse der Landbürger ist noch nicht aesorgt.

Wenn also die Helveticr die Ehre und Freude ge,
messen iollen, eine eigne, von unsern ftlbstgewählten
Representantcu erschaffene, und zur Sanktion vorge,
legte Sraatsarnndverfassung mit freier Wahl und un,
abhängig anzuerkennen, und zu sai'kriomren: so müft
sen wir alle ohne Ausnahme mit ihrer K'Nntüiß vcr,
traut se»n, um sie menschenwürdig anzunehmen, und
unsern Enkeln als dte Quelle ihres Glückes zu über,
ttelern.

Zur Ausbreitung allgeme ncr Kenntniß der neuen
«elvekischen Staatsgrulidverfassuiig wage ich also soi«

gcàll Vorschlag:
1. Sobald die neue helvetische Staatsverfassung von

den helvetischen Gcsezgebcrn aiigesommen «vor,
den, soll eine erklärende Schrift gevrukt, und in
den Gemeinden ausgetheilt werden.

^
2. Diese erklärende Schrift würde in ächt locrati«

schen Gesprächen, die ganze Konstitution so

vollständig als möglich, und für den Landbürger
deutlich abhanbltn. *)

g. Um diese Schrift zu erhalten, wäre ein Preis
auszuschreiben- der der besten Schrift von der
litterarischen Gesellschaft der helvetischen Haupt,
stadt zuerkannt würde.

4. Zu diesem Preis, und zu den Kosten des Druckes
"sollte, im Fall die Regierung diese nicht über
sich zn nehmen beliebte, cine Subscription in
ganz Helvetic» eröffnet werden.

Z. In jeder Gemeinde von 100 Aftivbürgern sollen
fünf Exemplare ausgetheilt werden mit der
Anweisung, daß jeder, der ftm Exemplar gc,
lesen, solches an seine Nachkuren unter dcr glcft
chen Weisung abgebe.

6. Die Naticnvlaqcnken und M»n ci'ralikättn müssen

üt cr die genaue Vollziehung des Z Art wachen.

Auf dicke Weift würden alle Helveticr zur An,
nabme der neuen Verfassung menschen würdig vorbe,

rettet werden.. Möge Helveticns Schuzgctt das Ee,
deyen bewürben l

Helvetic» dcn 2°. Ienner 1799.

M- luzerncrischer Landbürger.

Es müssen aber die professormäßigen Soloret
den, die auch dcn neusten Volkcschriften noch min,
der oder mehr eigen sind, vermieden werden,
und der Landbüraer soll nie verge en 'eyn.

^') Diese Ausschreibung könnte sobald geschehen,

a's einige Abschnitte genehmigt sind, damit dlt.

Arbeit befördert werde.
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